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Bericht 

des Außenpolitischen Ausschusses 

über die Regierungsvorlage (823 der Beila­
gen): Konvention zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau samt Vorbehal-

ten 

Die gegenständliche Konvention stellt in Erfül­
lung der Erklärung der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen vom 7. November 1967 über 
die Beseitigung der Diskriminierung der Frau das 
erste weltweite zwischenstaatliche Vertragswerk 
dar, das den Schutz der Frau vor jeder Form der 
Diskriminierung auf Grund des Geschlechts garan­
tieren soll. Diese Konvention wurde von Österreich 
am 17. Juli 1980 anläßlich der zweiten Weitfrauen­
konferenz in Kopenhagen unterzeichnet. 

Die Konvention enthält im wesentlichen eine 
inhaltliche und formelle Ausgestaltung des allge­
meinen Gleichheitssatzes. 

Die Formulierung der Präambel der Konvention, 
aber auch die Formulierung zahlreicher Artikel 
deutet an, daß zur Erfüllung der Konvention nicht 
nur Gesetzgebungsmaßnahmen geeignet und 
erforderlich erachtet werden, sondern daß die Kon­
vention auch zur Ergreifung faktischer Maßnah­
men zum Zweck der Beseitigung faktischer Diskri­
minierungen der Frau verpflichtet. Die Erfüllung 
der Konvention wird demnach auch Akte der Pri­
vatwirtschaftsverwaltung und politische Aktivitäten 
zur Beseitigung von Diskriminierungen der Frau 
erfordern. 

Der vorliegende Staatsvertrag ist gesetzändernd 
und gesetzesergänzend, weshalb sein Abschluß der 
Genehmigung des Nationalrates gemäß Art. 50 
Abs. I B-VG bedarf. Seine Art. I bis 4 sind verfas­
sungsergänzend. Die Bestimmungen der Konven­
tion enthalten weitgehend Verpflichtungen des 
Gesetzgebers und sind im übrigen nicht ausrei­
chend determiniert, um in der innerstaatlichen 
Rechtsordnung unmittelbar vollzogen zu werden, 
weshalb eine Beschlußfassung gemäß Art. 50 Abs. 2 
B-VG erforderlich ist. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat die gegen­
ständliche Regierungsvorlage erstmals in seiner Sit­
zung am 5. November 1981 in Verhandlung 
genommen. Nach der Berichterstattung durch den 
Abgeordneten lng. Ne d w e d und Wortmeldun­
gen der Abgeordneten Dr. Marga Hub i n e k, Dr. 
Hilde H a w I i c e kund Dr. Fr i s ehe n -
s chi a ger sowie des Bundesministers für Aus­
wärtige Angelegenheiten Dr. Pa h r wurde ein­
stimmig beschlossen, einen Unterausschuß zur Vor­
behandlung der Konvention einzusetzen. Diesem 
Unterausschuß gehörten von der Sozialistischen 
Partei Österreichs die Abgeordneten Dr. Hilde 
Ha w I i c e k, DDr. He sei e, Hoc h mai r, lng. 
N e d w e d und DI. Jolanda 0 f f e n be c k, von 
der Österreichischen V olkspartei die Abgeordneten 
Dr. B I e n k, Dr. E r mac 0 r a, Dr. Marga 
Hubinek, Dipl.-Vw. Dr. Ludwig Steiner 
sowie von der Freiheitli..:hen Partei Österreichs der 
Abgeordnete Dr. F r i s ehe n s chi a ger an. 

Der Unterausschu(~ hat die Regierungsvorlage in 
seiner Sitzung am 17. November 1981 unter Beizie­
hung von Sachverständigen behandelt und hinsicht­
lich der Genehmigung des Abschlusses der gegen­
ständlichen Konvention samt Vorbehalten Einver­
nehmen erzielt. 

Am 13. Jänner 1982 hat der Außenpolitische 
Ausschuß nach Erstattung eines mündlichen 
Berichtes durch den Obmann des Unterausschus­
ses, Frau Abgeordnete Dr. Jolanda 0 f f e n be c k, 
die Regierungsvorlage neuerlich in Verhandlung 
genommen. 

N ach einer Debatte, an der sich die Abgeordne­
ten lngrid Ti c h y - Sc h red e r, Dr. E r m a -
co r a, Dr. Hilde H a w I i c e kund Dr. Fr i -
s c h e n s chi a ger sowie der Bundesminister für 
Auswärtige Angelegenheiten Dr. P a h r beteilig­
ten, wurde einstimmig beschlossen, dem National­
rat die Genehmigung der Konvention samt Vorbe­
halten zu empfehlen. 
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Der Ausschuß geht davon aus, daß - Imbescha­
det des Vorbehaltes zu Art. 11 - die bestehenden 
gesetzlichen Regelungen, die ein unterschiedliches 
Pensionsalter für Frau und Mann vorsehen, nicht in 
Widerspruch zu Art. 11 stehen. 

Dieser Artikel hat nämlich, wie aus dem Wort­
laut des 1. Satzes des Art. 11 zu entnehmen ist, die 
Beseitigung der Diskriminierung der Frau zum 
.IIlhalt und kann daher nicht so ausgelegt werden, 
daß hiedurch sachlich gerechtfertigte Regelungen, 
die die Frau begünstigen, beseitigt werden sollen. 

Der Außenpolitische Ausschuß ist ferner der 
Auffassung, daß in diesem Fall die Erlassung von 
Gesetzen im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG - zur 

log. Nedwed 

Berichterstatter 

Überführu.1 g dieses V trtragsinhaltes in die inner­
staatliche Rechtsordnung - notwendig ist. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Außen­
politische Ausschuß somit den A nt rag, der 
Nationalrat wolle beschließen: 

1. Der Abschluß der Konvention zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau, deren 
Art. 1 bis 4 v ~ rf ass u n g s ä n der n d sind, 
samt Vorbehalten (823 der Beilagen) wird geneh­
migt. 

2. Dieser Staatsvertrag ist im Sinne des Art. 50 
Abs. 2 B-VG durch Erlassung von Gesetzen zu 
erfüllen. 

Wien, 1982 01 13 

Mars~h , 
Obmann 
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